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Norm

ARB1/80 Art6 Abs1;

ARB1/80 Art7;

AuslBG §4c Abs2 idF 1997/I/078;

EURallg;

VwGG §30 Abs2;

VwGG §42 Abs3;

VwGG §63 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die belangte Behörde in dem die Beschwerdeführerin betre=enden Verfahren über deren

nach § 4c Abs. 2 AuslBG gestellten Antrag auf Ausstellung eines Befreiungsscheines zu beurteilen hatte, ob es sich beim

Ehegatten der Beschwerdeführerin um einen dem regulären Arbeitsmarkt angehörenden türkischen Arbeitnehmer iSd

Art. 7 Satz 1 ARB Nr. 1/80 handelte (gegen den Ehegatten wurde zunächst ein Feststellungsbescheid erlassen, wonach

dieser die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 dritter Gedankenstrich ARB Nr. 1/80 nicht erfülle; der VwGH-Beschwerde

gegen diesen Bescheid wurde die aufschiebende Wirkung zuerkannt, schließlich wurde der Bescheid aufgehoben; mit

dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde - nach Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der genannten vom

Ehegatten erhobenen Beschwerde, jedoch vor der Aufhebung des Feststellungsbescheides - der Antrag der

Beschwerdeführerin auf Ausstellung eines Befreiungsscheines nach § 4c Abs. 2 AuslBG abgewiesen).

Schlagworte
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